jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 22 K-LMG § 22

K-LMG - Karntner Landesmuseumsgesetz - K-LMG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2022



file:///

(1) Zur Sammlung, Bewahrung und Erschlieung der Literatur von besonderer geisteswissenschaftlicher oder sonstiger
kultureller oder von besonderer naturwissenschaftlicher Bedeutung fur das Land Karnten, vor allem jener Literatur,
die Uber das Land Karnten erschienen oder im Land Karnten verlegt worden ist, ist entsprechend den
wissenschaftlichen Erfordernissen der Anstalt sowie entsprechend den Erfordernissen der sonstigen Benutzer eine
Bibliothek einzurichten. Die Bibliothek steht nach MaRgabe der Bibliotheksordnung (Abs. 4) jedermann zur Benutzung
offen.

(2) Mit der wissenschaftlichen Leitung der Bibliothek hat der Direktor einen Bediensteten des Hoheren Dienstes, der in
der Anstalt seinen Dienst verrichtet und Uber die besonderen fachlichen Kenntnisse zur Besorgung der Aufgaben der
Bibliothek verfligt, zu betrauen.

(3) Der Bibliothek obliegen folgende Aufgaben:

a) Die laufende Erganzung der Bibliotheksbestande;
b) die Erbringung von bibliothekarischen Auskunfts- und Informationsdienstleistungen;

c) die Erbringung von Dienstleistungen des Bibliotheks-, Dokumentations- und Informationswesens, insbesondere
die Ermittlung und Verarbeitung der Daten flr die Kdrntner Bibliographie;

d) die Herausgabe einschlagiger Veroffentlichungen und die Durchfihrung von Ausstellungen und anderen
Veranstaltungen zur Bekanntmachung und Vermittlung ihrer Bestande je nach Bedarf;

e) die Besorgung einschlagiger Forschungsaufgaben;

f) die Gewahrleistung eines benutzerorientierten Bibliotheksbetriebes einschlieRBlich der Entlehnung von
Bibliotheksbestanden.

(4) Die Landesregierung hat nach Anhoérung des Direktors und des kaufmannischen Geschaftsfihrers unter
Bedachtnahme auf die Grundsdatze der Zweckmalligkeit und Wirtschaftlichkeit sowie auf die
bibliothekswissenschaftlichen Grundsatze in einer Bibliotheksordnung nahere Regelungen fir die Benultzung der
Bibliothek zu treffen, insbesondere hinsichtlich

a) der Offnungszeiten der Bibliothek,
b) der Herstellung von Reproduktionen (wie Fotokopien, Fotografien, Mikrofilmen udgl.) von Bibliotheksbestanden,
¢) der Entlehnung von Bibliotheksbestanden und

d) der Festlegung von angemessenen Beschrankungen fur die BenlUtzung der Bibliotheksbestande, der Herstellung
von Reproduktionen und der Entlehnung von Bibliotheksbestanden unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der

VerhaltnismaRigkeit.

In Kraft seit 01.01.2018 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 22 K-LMG § 22
	K-LMG - Kärntner Landesmuseumsgesetz - K-LMG


